
 
  

 

 
Urkunden, die Sie  

für die Begründung einer eingetragenen Partnerschaft 

benötigen: 
 

Seit 1. Jänner 2010 können volljährige gleichgeschlechtliche Paare eine eingetragene 
Partnerschaft begründen.  

Das Begründungsverfahren findet in den Amtsräumen der Bezirksverwaltungsbehörde statt 
und besteht aus einer mündlichen Verhandlung und der eigentlichen Begründung der einge-
tragenen Partnerschaft. In der mündlichen Verhandlung wird ermittelt, ob partnerschaftsbe-
gründende Hindernisse (= das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft; 
Verwandtschaft in gerader Linie oder zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern; Beste-
hen eines Adoptionsverhältnisses) bestehen. Die mündliche Verhandlung führt die Bezirks-
verwaltungsbehörde (=Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat) durch, in deren Amtsbe-
reich eine/r der PartnerschaftswerberInnen den Hauptwohnsitz hat. 

Nachstehend angeführte Urkunden bilden die Grundlage für das Ermittlungsverfahren:  

A) PartnerschaftswerberInnen mit österreichischer Staatsangehörigkeit - ledig 
  

1) Abschrift aus dem Geburtenbuch (wenn die Geburt vom Standesamt Klagenfurt 
am Wörthersee beurkundet wurde, genügt die Geburtsurkunde); 

2) Staatsbürgerschaftsnachweis; 
3) (bei Wohnsitz im Ausland: Meldebestätigung); 
4) Nachweis des akademischen Grades 

 
B) PartnerschaftswerberInnen mit österreichischer Staatsangehörigkeit - geschieden bzw. 
nach aufgelöster eingetragener Partnerschaft 
 

1) Abschrift aus dem Geburtenbuch (wenn die Geburt vom Standesamt Klagenfurt 
am Wörthersee beurkundet wurde, genügt die Geburtsurkunde); 

2) Staatsbürgerschaftsnachweis; 
3) (bei Wohnsitz im Ausland: Meldebestätigung) 
4) Nachweis des akademischen Grades; 
5) Heiratsurkunde(n) aller früheren Ehen; 
6) Nachweis über die Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe(n) (Sterbeurkunde; 

Urteil(e) oder Gerichtsbeschluss bzw. Gerichtsbeschlüsse mit Rechtskraftbestäti-
gung; Entscheidung des Gerichtes über die Todeserklärung bzw. Herstellung des 
Todesbeweises); 

7) Partnerschaftsurkunde(n) aller früheren eingetragenen Partnerschaften; 
8) Nachweis über die Auflösung oder Nichtigerklärung der eingetragenen Partner-

schaft(en) (Sterbeurkunde; Urteil(e) oder Gerichtsbeschluss über die Auflösung bzw. 
Nichterklärung der eingetragenen Partnerschaft(en) mit Rechtskraftbestätigung; 
Entscheidung des Gerichtes über die Todeserklärung bzw. Herstellung des Todes-
beweises) 

 
C) PartnerschaftswerberInnen mit österreichischer Staatsangehörigkeit - beschränkt ge-
schäftsfähig? 
 

1) Abschrift aus dem Geburtenbuch (wenn die Geburt vom Standesamt Klagenfurt 
am Wörthersee beurkundet wurde, genügt die Geburtsurkunde); 

2) Staatsbürgerschaftsnachweis; 



 2
3) (Bei Wohnsitz im Ausland: Meldebestätigung) 
4) Nachweis des akademischen Grades; 

 
 

5) Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (Sachwalter); 
6) Allenfalls Gerichtsbeschluss, mit dem die in Pkt. 5) genannte Einwilligung ersetzt 

wird 
 

D) PartnerschaftswerberInnen mit nicht österreichischer Staatsangehörigkeit? 
 

1) Abschrift aus dem Geburtenbuch; 
2) Staatsbürgerschaftsnachweis; 
3) (Bei Wohnsitz im Ausland: Meldebestätigung bzw. Nachweis des Hauptwohnsitzes 

bzw. Aufenthaltes); 
4) Nachweis des akademischen Grades; 
5) Bestätigung der Fähigkeit, eine eingetragene Partnerschaft zu begründen, 

wenn eine solche nach dem Recht ihres Heimatstaates erlangt werden kann; 
6) Ausländisches Ehescheidungsurteil bzw. ausländisches Urteil über die Auflösung 

der eingetragenen Partnerschaft jeweils mit Rechtskraftbestätigung; 
7) Allfällige weitere Urkunden, die nach dem Recht des Staates, dem der/die Partner-

schaftswerberIn angehört, für die Begründung der eingetragenen Partnerschaft er-
forderlich sind. 

 
Hat die mündliche Verhandlung keine partnerschaftsbegründenden Hindernisse ergeben, so 
kann binnen 6 Monaten bei jeder österreichischen Bezirksverwaltungsbehörde 
(=Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat) die eingetragene Partnerschaft begründet wer-
den.  
 

Der Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bietet Partnerschaftswerbe-
rInnen im Anschluss an den Begründungsakt die Möglichkeit zu einer Feier im Saal des Eu-
ropahauses. 

 

Für weitere Informationen und zur Terminvereinbarung kontaktieren Sie bitte den 

 

Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

Abt. Bevölkerungswesen 

Kumpfgasse 20 

9010 Klagenfurt am Wörthersee 

Tel. 0463/537-4600 

Fax. 0463/502 522 

E-Mail: bevoelkerungswesen@klagenfurt.at 

 


